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Ausschuss für Frauen, Gleichstellung und Sicherheit
04.11.2025



2

Gliederung

Bedeutung des Bereichsplans

Wesentliche Änderungen

Entstehungsprozess

Rolle des Bereichsbeirats

Träger des Rettungsdienstes

Fazit



3

Träger des Rettungsdienstes
eine kommunale Pflichtaufgabe

▪Rettungsdienst in der Hoheit der Länder

▪Hessisches Rettungsdienstgesetz (§5 HRDG) ➡️ Übertragung an die 

Gebietskörperschaften im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung

▪OB per Org. Verfügung vom 29.04.2016 ➡️
370250

• Bedarfsgerechte Bemessung der Rettungsmittel für den RDB Wiesbaden

• Vorgaben zu Standorten der Rettungswachen

• Festlegung einheitlicher Qualitäts- und Technikstandards

• Auswahl und Beauftragung der Leistungserbringer

• Klassische Aufsichtsfunktion

⬇️

⬇️
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Bedeutung des Bereichsplans

▪ Gesetzliche Grundlage: §12 Hessisches Rettungsdienstgesetz

▪Planungspflicht der Stadt Wiesbaden als Träger des Rettungsdienstes

▪Ziel: flächendeckende, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Notfallversorgung

▪Geltungszeitraum ~ 5 Jahre

▪Grundlage für:

▪Standortentscheidungen

▪Personal- und Fahrzeugplanungen

▪Beauftragungen und Vereinbarungen mit den Leistungserbringern

▪Der Bereichsplan ist das strategische Fundament unseres Rettungsdiensts – er 
regelt wo, wie und mit welcher Qualität geholfen wird.
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Entstehungsprozess
Verantwortung heißt: Probleme erkennen, Lösungen 
entwickeln, besser werden.

▪Erkenntnisse aus Praxis, Rückmeldungen und Einsatzerfahrungen fließen 
kontinuierlich in Planung und Organisation ein. 

▪Entscheidungen basieren nicht auf Bauchgefühl, sondern auf Daten, Forschung 
und Evaluation
→ z. B. Einsatzstatistiken, Hilfsfristanalysen, IVENA-Auswertungen

▪Neue Technologien unterstützen Qualität und Effizienz:

▪Digitale Dokumentation und Echtzeitdaten

▪Standort- und Fahrzeitmodellierungen

▪Moderne Fahrzeug- und Medizintechnik

▪„Wir reagieren nicht nur auf Probleme – wir gestalten Lösungen.“
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Rolle des Bereichsbeirats
Was macht der Bereichsbeirat?

▪Zusammensetzung:

▪Vorsitz und Geschäftsführung obliegen dem Rettungsdienstträger

▪Stimmberechtig:

▪Leistungserbringer:

▪ASB Landesverband Hessen e.V.

▪DRK Rettungsdienst Rhein-Main-Taunus GmbH

▪Johanniter Unfall – Hilfe e.V. Regionalverband Hessen - West

▪Malteser Hilfsdienst gGmbH Bezirk Limburg

▪AMBULANCE WIESBADEN Erich Traudes GmbH

▪HSK, Dr. Horst Schmidt Kliniken GmbH

▪St. Josefs-Hospital

▪Beratend: 

▪DLRG, Asklepios Paulinenklinik, BÄK Wi, Vertreter LNA/OLRD 

▪Kostenträger:

▪AOK

▪BKK

▪IKK

▪vdeK

▪Knappschaft
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Rolle des Bereichsbeirats
Was macht der Bereichsbeirat?

▪Beratung und Unterstützung des Rettungsdienstträgers

▪Sicherstellung der Zusammenarbeit zwischen Rettungsdienstträger, 
Leistungserbringern und Kostenträgern

▪Fachliche Begleitung der Bedarfsplanung (z. B. Standorte, Vorhaltezeiten, Qualität)

▪ ➡️ einstimmiger Beschluss des Bereichsbeirats am 16.04.2025 zu vorliegendem    
Rettungsdienstbereichsplan
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Wesentliche Änderungen
was ist neu im Bereichsplan?

▪Fortschreibung der Bedarfsanalyse (neue Bevölkerungsdaten, Verkehr, Zuwachsgebiete)

▪Anpassung der RTW-Standorte und Vorhaltezeiten (z. B. Entlastung Innenstadt, 
Stärkung Außenbereiche)

▪3 Tag Rettungswagen Innenstadtbereich

▪2 24h N-KTW

▪1 neuer Rettungswachenstandort im nordöstlichen Wiesbaden mit einem 24h RTW

▪Digitalisierung & Telemedizin als Querschnittsthema

▪Ziel: Sicherung der Versorgungsqualität bis 2029 bei wirtschaftlichem Ressourceneinsatz
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Fazit
Der Bereichsplan…

▪Gesetzlich vorgeschriebene, evidenzbasierte Planung

▪Grundlage für sichere und zukunftsfähige Notfallversorgung

▪Breite Beteiligung aller Akteure

▪Stabile Leistungsqualität, gezielte Anpassungen

▪Wegweisende Impulse für die Zukunft

▪„Mit dem neuen Bereichsplan stellen wir sicher, dass Hilfe in Wiesbaden auch künftig 
dort ankommt, wo sie gebraucht wird – schnell, kompetent und zuverlässig.“
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